
Buchbesprechungen 

Joachim Weyand/ Bettina Behning, Arbeits­
recht für Frallen, Frankfurt am Mam 1991 

(Fischer Taschenbuch Verulg), 207 Seiten, DM 

14,80. 

Weder Ersat:,; für ein Lehrbuch noch ein 

Nachschlagewerk, sondern ein Leitfaden für 

die »alltäglichen Probleme« erwerbstätiger 
Frauen will der Ratgeber »Arbeitsrecht für 

frauen" von Joachim Weyand und Beuina 
Behning sein. Auf 146 Seiten sollen »Rat­

schläge und Tips« zum Verhalten gegenüber 

dem Arbeitgeber sowie zum Erkennen und 
Durchsetzen rechtlicher Ansprüche eine »er­

ste Orientierung. ermöglichen. 

Diesem Anspruch der Verfasser wird das 

Buch in hervorragendem Maße gerechI. 

Eingeleitet von lebensnahen Beispielsfällen 

oder direkten, erfahrungsgemäß in der Prax.is 

besonders häufig gestellten fragen, werden in 

allgemeinverständlicher Weise die Themen 

des ArbeitsrechlS aufgegriffen, die insbeson­

dere für Frauen von erheblichem Interesse 

sind. 

Thematisch gehen die AUlOren chronologisch 

vor, also von der Anbahnung des Arbeitsver­

hältnisses über dessen Inhalt bis hin zu seiner 

Beendigung. Eigene Kapitel werden dem 

Schutz der Arbeitnehmerin bei Schwanger­

schah sowie im Erziehungsurlaub, den Be­

sonderheiten eines TeilzeitarbeilSverhältnis­

ses und der RechlSsiruation in den neuen 
Bundesländern gewidmel. 

Dabei wird in allen Abschniuen den Proble­

men besondere Beachtung geschenkt, die ty­

pischerweise oder doch vorwiegend Frauen 

betreffen, etwa dem Problem der Zulässigkeit 

der Frage nach der Schwangerschaft, der Dis­

kriminierung von Frauen bei der Einstellung, 

der Lohngleichheit oder der bezahlten Frei­

stellung bei der Betreuung kranker Kinder, 

wobei bei let:,;terem allerdings noch die alten, 

vor dem J. I. 1992 geltenden Regelungen zu 
Grunde gelegt wurden. 

Die Formulierung direkter und indirekter 
Fragen, etwa: »Wie wehre ich mich gegen se­

xuelle Belästigung?« oder» Warum ein Aui­

lösungsvertrag nicht vereinbart werden 

sollte«, ermöglicht nicht nur einen schnellen 

Zugang zu den konkreten Problemen, son­

dern bietet den frauen über die bloße juristi­
sche Information hinausgehende H ilfestcl­

lung. 
Ausführlich widmet sich der Ratgeber aber 

auch den allgemeinen, nicht frauenspezifi­

schen Themen wie z. B. der Wirkung vOn Ta­
rifverträgen und Betriebsvereinbarungen, 

dem allgemeinen Kündigungsschutz und 

sonstigen Arbeitnehmerschutzrechten, etwa 

über die Länge der Arbeitszeit, den Urlaubs­

anspruch, Lohnfortzahlung im Krankheirs­

fall, bezahlte FreisteUung von der Arbeit u. ä. 

Diese allgemeinen arbeitsrechtlichen Erörte­

rungen - und nicht nur sie - machen das Ta­

schenbuch auch für männliche Arbeitnehmer 

empfehlenswert. 

Das Buch ermoglicht durch ein sehr gutes 

Stichwortverzeichnis das schndie Auffinden 

eines jeden arbeilSrechrlichen Standard-Pro­

blems. Viele praxisrelevante Probleme kön­

nen mit Hilfe dieses Ratgebers durch seine 

allgemeinverständliche, lebensnahe und an­

schauliche Darstellung, die auf Zitate und 

rechtsdogmatische Ausführungen im Sinne 

der Übersichtlichkeit weitestgehend verzich­

tet, sicherlich gelöst werden. Bei komplizier­

teren Materien, deren Behandlung zumeist 

von der konkreten venraglichen Ausgestal­

tung abhängig ist, etwa dem job sharing oder 

der .Arbeit auf Abruf«, begnügen sich die 

Verfasser mit der Empfehlung, Rechtsrat ein­
zuholen, was bei dem selbstgestellten An­

spruch und dem Umfang der Darstellung 

nicht nur legitim, sondern gebOIen isl. 
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Wenig hilfreich, aber auch nicht störend, sind 
die kleingedruckten Stichworte am Rand je­
weils neben den entsprechenden Textpassa­

gen. Sie wiederholen i. d. R. lediglich die 
schon fettgedruckten Stichwöner im Text 

oder sind ohnehin nur im Zusammenhang 
mit diesem zu verstehen. 

GUt hingegen sind die vorgesch.iagenen Mu­
Sterschreiben und »Checklisten«, die als Hilfe 
zur Überschreitung von Hemmschwellen 

hzw. zur Vermeidung von Fehlern geeignet 
sind. 
Ebenfalls hilfreich iSt der 60 Seiten umfas­
sende Anhang, der eine Auflistung der 
Adressen wichtiger Ministerien und Ver­
bände sowie den Abdruck der in diesem Zu­
sammenhang wichtigsten Gesetzestexte ent­

hält. 
Einige Ungenauigkeiten, die zu inhaltlich fal ­
schen Sachaussagen führen , wie z. B. über die 
angeblicbc Zu lässigkeit der Prämienkürzung 
wegen Krankbe.it oder die Erstreckung der 
Angestelltenkündigungsfristen ohne weiteres 
auf die der Arbeiter, trüben das positive Ge­

samtbild allerdings etwas. Auch ein typischer 
"SLUdentcnfehler{(, nämlich die Anwendung 
des KSchG von einer Dauer des Arbeitsver­
hältnisses von »mindestens« anstau »mehr 
alsl< 6 Monaten abhängig zu machen. fehlt in 
diesem Buch leider nicht. 
Das Schicksal, kurz nach Erscheinen bereits 
in einigen Darstellungen überholt z.u sein -
etwa die Ausführungen zum Nadnarbeirs­
verbot für Arbeiterinnen oder die MogLich­
keit der bezahlten FreisteIlung wegen der Er­
krankung eines Kindes - teilt dieses Buch mit 
allen arbeitsrechtlichen Werken, denn im Ar­
beitsrecht ist, wie Duo Kahn-Freund tref­
fend fonnulierte , eine Woche eine lange 
Zeit. 

He/ga D"dench 

Klaus Bosse/mann, Im Namen du Natur. 

Der Weg zum äkologzschen RechlssCaat. Bem, 
München, Wien, [99',58,- DM. 

I. BosseJmann legt eine wcitere Darstellung 
der ökologischen Krise vor. analysiert die 
Gründe für diese Krise und entwickelt Vor­
schläge zu ihrer Überwindung. Ohne den 
Anspruch Zu erheben, hierzu ganz neue F.in­
sichten zu eröffnen, sieht er seine Aufgabe 
darin, einen Überblick über die bisherige wis-

senschaftliehe und öffentliche Diskussion zu 
geben. Dabei versucht er, die verschiedenen 
(Teil- und Zwischen .jErgebnisse im Rahmen 
einer politischen Ökologie zu systematisie­
ren. Eine Perspektive zur Überwindung der 
Krise gewinnt er - die ökologische Krise 
(auch) als Bewußtseinskrise deutend - aus der 
Analyse des falschen, als anthropozentrisch 
gekennzeichneten Bewußtseins. Basis der po­
litischen Ökologie ist demgegenüber ein öko­
zentrisches Bewußtsein. Da sich das falsche 
Bewußtsein geschicht.smächtig als wissen­
schaftlich aufgeklärtes gesellschaftliches Be­
wußtsein konstituiert hat, zielt Bosselmann 
mit seiner Arbeit auf diesen Bewußtseinsmo­
dus. 
An der eher populärwissenschaftlichen Kon­
zeption ist nichts auszusetzen, Ärgerlich ist 
das aUerdings, wo es sich auf d.ie Sache selbst 
auswirkt: Den selbstauferlegten publizisti­
schen Zwängen Tribut .ollend, arbeitet Bos­
selmann z. B. die UNO-Konferenz von Rio 
vom Juru 1992 in sein Buch ein, obwoh.l deren 
Ergebnisse kaum bei Veröffentlichung, ge­
schweige denn bei Abfassung vorgelegen ha­
ben können. Problematisch ist, daß der .Reise 
durch Landschaften der Erkenntnis< - so eine 
Selbstcharakterisierung des Buches (5. J5) -
eine gewisse Beliebigkeit der Route anhaftet. 
Das mag bei touristischen Unternehmungen 
angehen; bei Beiträgen zu wis~cnschaftlichen 
und öffentlichen Diskursen. wo es auf die 
Wahrheitsfähigkeit - und das heißt: Nichtbe­
liebigkeit - der Begründungen ankommt, er­
zeugt es Unbehagen. 
1m Klanext: Bosselmann breitet Material von 
beeindruckender Fülle aus. Das Materia.l ent­
nimmt er der gesamten Bandbreite \vissen ­
schaft lichen Wissens wie (Molekular-)Biolo­
gie, Psychologie. Anthropologie, theoreti­
scher Physik, Systemtheorie. Bei allem Re­
spekt vor der Belesenheit - zu kurz kommt 
dabei vielfach eine Durchdringung dieses Ma­
terials : In vielen Teilen fehlt eine genaue, kri­
tische Klärung der theoretischen Vorausset~ 
zungen u.nd der Konsequenzen der verschie­
denen Theorieversatzstücke - Beispiel: die 
vorbehaltlose Rezeption der Systemtheorie -, 
werden Ergebnisse in unzulässiger Weise ver­
allgemeinert - Beispiel: die erkenntnistheore­
tischen Konsequenzen der Quantentheorie 
werden unterschiedslos auf Mikro- und Ma­
krophysik bezogen (5.261 H.) -, werden aus 
der Galerie der Geistesgrößen einzelne und 
von diesen einzeJne Gedankensplitter vorge­
führt, ohne auf den Kontext zu achten - Bei-

llJ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-1-128 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 21:26:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1993-1-128


spiel: die He.idegger-Rezeption (5.279 f.) -. 
oder werden pauschale. so nicht stimmende 
Feststellungen getroffen - Beispiel: der prag­

matische Wahrheitsbegriff habe sich in den 

WissenschaJren durchgesetzt (5. 364 f.)-. 
Um das klarzustellen: Ocr Einwand bedeutet 

nicht, daß es grundlegend falsch wäre, was 

Bosselmann darstellt. Aber eklektisches Vor­

gehen) Pauschalierungen und der heuristische 
Charakter seiner reststellu.ngen la!),sen beim 
Leser immer wieder die Frage aufkommen, 

ob es eigentlich im genauen Wortsinn wahr 

1St. 

2. Ausgangspunkt der Arbeit von Bosse!­

mann ist ein Verständnis von ökologisl:her 
Krise. in der sich die Menschheit vor die Al­
ternative der Selbsrvernichtung oder der 
Selbstbeschränkung gestellt sieht. Diese öko­

logische Kri>c hat ein Denken hervorge­

bracht, das einem neuen Paradigma verpflich­
tet ist. Dies('~ ;'tus den verschiedenen Wissen­
schaftsdisziplincn gespeiste Denken will Bos­

selmann im Rahmen einer poLitischen Ökolo 
gie geordnet wissen. Dieses Denken läßc sich 
mit Stichworten und Begriffspaaren wie 
Ganzheidichkeit statt Vereinzelung, Vernet­
zung statt lineare Verkettung. Einheit von Ra­
tionalität und Gefühl statt Rationalität oder 
Gefühl. Ökozentrik statt Anthropozentrik 

kennzeichnen. 
Mit dem Raster des zuletzt genanmen Be­
griffs paars geht er das gegenwärtige indu­
strielle System durch und diagnostiziere es als 
in aBen Bereichen anthropozentrisch, die 
\'(finschaft unausweichlich auf z.erstÖreri­
sches Wachstum angelegt und den Staat als 

Kostgänger dieser Wirtschaft (I. Teil) . 

Entsprechend eindeutig fällt im 2. Teil die 

A.nalyse Jes gegenwärtigen Umweltschutzes 

- am Beispiel der Bundesrepublik Deutsch­

land - aus: Ocr Nutzung der natürlichen Res­

sourcen wird der Vorran.g eingeräumt bis 
wm Beweis der Schädlichkeit für den Men­

schen. Das Recht.sschutzsystem ist defizitär, 
weil an das Erfordernis individuel1er Rechts­
betroffenheit gekoppelt (5.166). Die Dia­

gnose insgesamt: Das geltende Umwelt­

schU[zrecht ist anthropozentrisch und genügt 
nicht dem neuen Paradigma. 
Im 3. und 4. Teil versucht Bosselmann eine 
systematische Grundlegung auf der Basis des 
neuen Paradigmas. In das Rechtssystem sind 
Eigenrechte der Na tur einzubauen. Den 
Grundrechten ist mit den Rechten der Un1-
welt eine immanente Sch.ranke einzuziehen 
(5. 359). Das Eigentum ist okologiepflieht.ig 

zu konzipieren (mit der Konsequenz, daß 
seitens der Investoren der Nachweis der 
UmweievenrägLichkeit ihrer Produkte er­
bracht werden muß - Stichwort Beweisb. ­
slumkcbr -). 1n verfahrensrechdicher Hin­
sicht geht Bosselmann - mit Blick auf die 

Durchset zung der Eigenrechte der Natur -
von einer Treuhandschaft für die Natur aus, 
die sich insbesondere in Verfahrens-, Beteili­
gungs- und Informationsrechten niedersch la­
gen muß (5. 38}). Dabci wcist cr auf die 

internationale Dimension des Umweh~chut­

zes hin und entwickelt Standard::. für eine 
Politik für die Erde. deren Kernstück die 

Begrenzung nati onaler Souveränität ISt 

(5. 398 fr). 
3. Mit dem Stichwort )Eig~nrechte der Natur. 
greift Bosselmann in die rechtswissenschafdi­
che Debatte um die Grundlagen des Um weh­
schutzrecht.s ein; d.ieses Stichwort haue er 
selbst vor Jahren an dieser Stelle in die De­
batte eingeführt (KJ 1985.345; 1986. I). Seit­
dem fehlt es in keinem Beitrag zu den Grund­
lagen des Umweltschutzrechts. In dieser Fi­
gur sieht er das Vehikel für den Aufbruch in 

eine ökozentrische Rechtsordnung. Wenn ich 
es recht sehe, sind es im wesentlichen zwel 
Argumente. die Bosselmann für die Imple­
mentierung von f.igenrechten der Natur in 
das (Umweltschutz-)RechtSsystem plädieren 

lassen: 
Das eine Argum ent nimmt Bezu g auf ökolo­

gische Ethik<n und versucht z u zeigen. daß 

eine Umstellung des Denkens weg von der 

ZCntrlerung auf den Menschen hin zu einem 
umfassenden Weltversrändnis auch für die 
ethische Grundfrage .Was soll ich tun?< Kon­

sequenzen hat. Diese Konsequenzen konnen 
nicht auf ethische Fragen beschränkt bleiben, 
sondern müsstn auch in das Recht.ssystem 
übersetzt werden mit der Folge, daß die '3-

tur neben dem Menschen a.ls Rechtssubjekt 
zu installieren ist. 
Achillesferse der zum Ausgangspunkt des 

Arguments genommenen ökologischen 
Ethiken - Bosselmann führt die ausdifferen­

zierte anglo-amerik.mische Diskussion 
hierzu vOr (5. 264 ff.) - ist in erkenntnistheo­
retischer Hinsicht ein Rückfall in vorkanti­
sche Vorstellungen einer Weh >an sich(, in 
praktischer Hinsicht der naturalistische Fehl­

schluß. in dem von vorfindlichen TatSachen 

(des ÖkosYStems) auf Handlungsi mperative 

geschlossen wird. und in rechtstheoretischer 
Hinsicht. daß - wieder cinmal - die gesell· 

schaftliche Vcrt,ßtheit des Rechts im direklen 
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Durchgriff auf Vorgegebenes zu hintergehen 
versucht wird. 
D er zweite Teil dieses Argumems, wonach 

die Veränderungen in ethischen Fragen für 
das Rechtssystem Folgen haben müssen, kol­
lidiert mit der grundlegenden Entwicklung 

der Modeme, wonach zwischen beiden Be­
reichen eine wei tgehende Differenzierung 
stattgefunden hat. D iesen Prozeß rückgängig 
machen zu wollen, bedarf starker 

Gründe. 
Das füh rt zu m zweiten Argument, mit dem 

Bosselmann für die Eigenrechte der Natur 

plädiert: Nur so könne der Umwelt ein grö­
ßeres Gewicht in den Pfanungs- und Ent­
scheidungspro z.essen als gegenwärtig zukom­

men, und - das ist dann das Entscheidende ­
nu r dadurch könne die ökologische Kri se ge­
meistert werden. 

An dieser Stelle stellen sich aber Fragen der 
konkreten Umsetzung wie: Auf welche Weise 

wird feStgestellt, wer legi timer Sprecher oder 
Treuhänd er der N atur ist ? Mit welchem Ver­
fahren soll das geschehen ? Wer wagt die In ­
teressen .der Menschen( und lder Urn-welt. 
miteinandcr ab? \~as sind die Maßstäbe? 
Fragen über Fragen, di e BosseLmann ni cht 
beantwortet, aber auch niebt stellt. Auch 
wenn sie den Niederungen der Konkretion 
entstammen, si nd sie im Kontext von BosseI ­
manns Ansatz brisant , weil sie Zweifel wek­
ken an dem für diesen Ansatz grund legenden 
dlchotOmischen Schema von Anthropozen­
trik und Ö kozentrik. Sie legen die Überle­

gung nahe, daß auch der ökozentrische Pol 
vom anthropozentrischen Kraftfeld unaus­
weichlich gespeist wird. 
Eigenrechte der Natur - für Bosselmann ist 
das der Königsweg aus der ökologischen 
Krisc. Man möchte es gern glauben, wäre der 
Weg nicht mit so vielen theoretischen und 
praktischen Fallstricken gespickt. 

MIchael Müller-Schwele 

H emrich Hanno'ver, Terrorh'cenprozeHe. Er­

fahrungen und Erkenntnisse emes Strafvertei­

digers, 2485., DM J9,80 
Rolf Gössner, Da, Anll-Terror-5y<tcm. Politi­

sche justl.z im praventiven Sicherheitssta.tlt, 

4/65., DM 49,80 
Margot Overath, Drachenzähne. Gespräche, 
Dokumente und Recherchen aus der Wtrk-

hchkea der Ho chSlcherheasjltSliz, 288 5., 

DMJ9,80 
(= Terroristen und Richter, J Biind~) Ham­

burg, VSA-Verlag / 99/) 

Man kann diese Trilogie über ,..,Terroristen 
und Richter« als Kontrapunkt zu den i.n den 
Jahren 1980-84 erschienenen )) Analysen zum 
Terrorismu s<c verstehen. Die »Analysen zum 
Terrorismus« waren vom Bundesm inister des 
Innern (Maihofer) u. a. nach Gesichtspunk­
ten des politischen Proporzes bei einer gan­
zen Horde rechter und ljnker Wissenschaftler 
in Auftrag gegeben worden und kamen zu 
entsprechend widers prüchlichen) vor allem 
aber ganz mageren Ergeb nissen. Der Haupt­
grund dafür lag in der Unfähigkeit der Auf­
tragnehmer, ihr politisches Engagement 
durch begrifflich-konzeptionelle Klarheit zu 

disziplinjeren. 
Das Forschungsprojekt )) Terroristen und 
Richter", wurde nicht vom Staa t, so ndern von 
einer Stiftu ng (Hamburger Insti tut für Sozial­
forschung) fi nanziert. Der Wegfall des Pro­
porzzwangs führte zu einer neuen Konstella­
tion. Drei linke Autorlnnen und ein Ergeb­
nis: Die Terrorismu sbekämpfung der vergan­
genen zwanzi~ Jahre hat die politische Kultur 
in diesem Lande erheblich beschädigt. Doch 
das Diszipl inproblem Stell, sich offenbar 

auch hier. 
H ei nrich Hannover, grand old man der poli ­
tischen Strafverteidigung (mit über drei Jahr­
zehnten Berufserfahrung) entwickelt im er­
sten Band seine These, daß es im politischen 
Prozeß nicht um Wahrheitsfindung, sondern 
um die Bekämpfung vo n Feinden und die Re­
habiliticrung VOn Freunden gehe. ))Wer den 
Gerichtssaal als Feind betritt, ha t in der Regel 

nichts zu hoffen, wer als Freund komm t, hat 
nichts zu fürchten . (I: 17). Das weiß er aus 
der deutschen Geschichte, das ist aber :luch 
für ihn die Quintessen:t. der Prozesse gegen 
Angeklagte, die sich von der RAF getrennt 

hatten (Astrid ProlI, Peter Jürgen Boock) , zu 
Unrecht als» Terroristen« verdächtigl wurden 
(Karl-Heinz Roth) oder wegen ihrer Verteidi­
gertätigkeit in Terroristenprozessen strafba­
rer Handlun gen beschuldigt wurden (Wolf 
Dieter Reinhard , Kurt Groene\Vold). 

Freilich muß auch eine ungerechte Recht­
sprechung den Schein des richtigen Rechts 
nach Mög~chkejt wahren) und di e Passagen, 
die sich mit dieser Herstellung des Rech ts ­
scheins befassen , gchö ren zu den bes ten des 
Buches. Die id eologische HauptleiStung der 
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ll6 politischen Justiz besteht in der Abkopplung 
der Beweiswürdigung von der Beweislage. 

Nur in dem Maße, in dem sich das richterl.i­
ehe Räsonnieren dogmatisch begründet von 

der Erforschung der Realität emanzipiert. 

kann es politische Präferenzen in Urteile um­

setzen. Welche dogmatischen Begrundungen 
sich dafür finden lassen, zeigt das Kapitel 
über die »Tradition der beweislosen Wahr­

heitsfindung« (Vermeidung von Beweiserhe­

bungen durch extensive Offenkundigkeitser­
klärungen, vgl. I: '79 ff.). Diese Passagen ge­
hören in die straf prozessuale juristische Aus­

bildung. Seite an Seite mit Garfinkeis be­
rühmten Aufsatz über die »Bedingungen für 
den Erfolg von Degradierungszeremonien« 

kann ich mir aber auch Hannovers ))Begeg­

nung mit der Angst« (I: 109 H.) in rechtsso­

ziologischen Literamrlisten vorstellen. Die­

ser (übrigens in KJ 1989, 394 abgedruckte) 
Text über präprozedurale Degradierungen 

auf dem Weg zum Prozeß besticht durch ein 

nicht nur in J uristenkreist:n außergewöhnli­

ches Maß an Reflexivität und Sensibilität. 

Wer als Kronzeuge zur »KoUaboratlon mjr 

der Staatsgewalt« bereit ist, kann auf Beloh­

nung im Freundprozeß hoffen (I: '29ff.), 
aber dafür ist Hannover nicht zu haben. Ihm 

ist es um die ).Durchbrechung der Feinder­

klämng im Wege traditioneUer Verteidigung« 

(wie im Fall Karl Heinz Roth, I: 91 ff.) und 
um die seltene Möglichkeit einer »Aufhebung 

der feinderklärung durch Maßnahmen der 
ExekUlive« (wie im Fall Astrid ProlI, I: 
100 ff.) zu mn, letztlich auch um »Gnade(( (I: 

224 ff.). Die Chancen dafür sind schlecht. 
Aber ist Verteidigung deshalb gleich völlig 
sinnlos? Seit mehr als drei Jahrzehnten hat 

Hannover versucht, der Politischen Justiz der 

Bundesrepublik Gerechtigkeit abzutrotzen. 

Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, daß es 

MandantInnen gibt, denen er damit das Le­

ben gerettet hat. Und das, was er hier ge­

schrieben hat, läßt sich auch als ein Lebens­

reuungsversuch an der Rechtskultur dieses 

Landes lesen. 
Was theoretische Erklärungsversuche angeht" 

soHte man die Erwartungen an den erSten 

Band allerdings nicht zu hoch schrauben. 50 
wird z. B. die Reehtslastigkeit der politischen 
Justiz in Deutschland durch Dauerverweise 

auf den Vorgängersraat zur faschistischen 

Erblast erklärt. >,Der faschistische Staat«, 

schreibt Hannover, })hat uns nicht nur seine 

Juristen, sondern auch deren Rechtsdenken 

hinterlassen«, mimlich unter anderem die Tra-

dillon) »Linken und rechten Terror mit unter­

schiedlichem Maß zu messen« (I: 86 f.). Da­
mit hört die Erklämng auch schon auf. Doch 

Freund- und Feindprozesse gab es, was Han­

nover sehr gut weiß, auch schon vor dem Fa­

schismus und gab und gibt es auch in Län­

dern, die keine faschistische Vergangenheit 
hanen. Durch den pauschalen Faschismus­

Hinweis läßt sich das Allgemeine vom Beson­

deren nicht unterscheiden. Die Differenz 
zwischen »first(( und »second code« 

(McNaughron-5mith), zwischen dem Buch­
staben des Gesetze...:; und seiner Anwendung, 

ist der Rechtssoziologie durchaus als Merk­
mal aller rechtlich verfaßten Gesellschaften 
geläufig - sie ist ebenso etwas Allgemeines 

wie der häufig zu beobachtende Konservatis­

mus der Rechtsanwender im Vergleicb zur 

Rechtssctzung. Derlei rechtssoziologischer 

Bezüge bedürfte es, um das herauszupräpa­

rieren, was vor dieser Folie die besondere 

deutsche Tristesse ausmacht. 

Eine passende Ergänzung finden Hannovers 

Ausführungen über die ,)beweislose Wahr­

heitsfindung« in den Überlegungen, die RolJ 
Gössner im zweiten Band zur Politik der An­

klagestrategien anstellt. Vor Beginn der RAF­
Prozesse gab es ja drei Möglichkeiten, mit 

den Taten der ,)Baader-Meinhof-Bande~( um­

zugehen: Man hätte sie allein wegen der kon­

kreten Straftaten aus dem Bereich der allge­

meinen Kriminalität anklagen können (Mord, 

Bankraub, Urkundenfälschung llSW.); man 
hätte sie wegen Bildung einer k.riminellen 

(später: terroristischen) Vereinigung und der 

Begehung konkreter Straftaten innerhalb 

einer solchen Vereinigung oder aber - als 

dritte Option - wegen Hochverrats oder Vor­

bereitung eines hochverräterischen Unter­

nehmens anklagen können (vgl. 11: 95 f.). 
Gründe, Funktionen und Folgen der Wahl, 
die bekanntlich auf die zweite Option fici, 

führen wie von selbst zum krakenhaften 

»Anti-Terror-System(, welches von Gössner 

material reich und mit Freude am Detail aus­

gebreitet wird. 

ALlerdings nähert er sich einer nicht ganz un­

beliebten Verschwörungstheorie) wenn er die 

- in hohem Maße erklärungsbedürf,igen -
Übertreibungen in der Terrorismusbekämp·· 

fung als Anzeichen dafür wertet, daß es den 

»Herrschenden« in » Wirklichkeit« gar n.icht 

um die Bekämpfung der terroristischen At­

tentate, sondern um etwas »)Ganz Anderes« 

ginge. Der »Terrorismus«, so Gössner, ist 

nicht mehr als eine »populäre Legitimarions-
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formeltc, mit welcher die von langcr Hand 
vorbereiteten und ganz anders motivierten 
Strategien innerer Sicherheit durchgesetzt 
werden. Das ist eine sehr starke These. die 
freilich auf so viel slaarsrheorerischen Voran­
nahmen aufbaut. daß ihre Fundierung nOt­
wendigerweise ausbleiben muß. 
Margot Overath präsentiert im dritten Band 
das Ergebnis des Versuchs, mit ehemaligen 
Akteuren des bewaffneten Kampfes bei der 

Aufarbeitung der Justizaspekte ihrer Ge­

schichte zusammenzuarbeiten - eines Ver­
suchs. der. wie bei solchen Forschungspro­

jekten üblich, von seiten der Justizn~rwaltung 

nicht minder verbissen behindert wurde als 
seitens zahl.reicher Gefangenet (1Il: 16ff.). 
Dennoch kam einiges zustande: Eine (dank 
hier erstmals publiziener Mitschrifren der 
Verteidigung) genauere Rekonstruktion des 
Verfahrens gegen Werner Hoppe. dazu Ge­
spräche mit immerhin jeweils fünf Ehemali­
gen der RAF und der Bewegung 2.Juni 

Qünschke. A. SpeiteI. Schneider. Wackerna­

gel, Boock und Reinders, Fritzsch, T. Meyer, 
Teufel, Klöpper), die einen recht guten Ein­
blick in verschiedene Details von Geschichte 
und Bewußtsein der deutschen »dissociati« 
geben. und ein Interview mit Mitgliedern der 
Familie von Braunmühl, darunter den 
AutOren des berühmten und hier noch einmal 
abgedruckten .Braunmühl-Briefes« (111: 
235 ff.) . Diese Gespräche und Interviews so­

wie eine aufschlußreiche eigene kleine Re­
cherche im Fall Boock (ll!: 22) ff.) machen 

auch diesen dritten Teil zu einem bemerkens­
werten Buch . 

Dennoch lege ich die drei Bände etwas er­

schöpft und enttäucht aus der Hand. Er­

schöpft von einer doch häufig redundanten 

Dauerpolemik, enuäuscht aber auch vom 
ana,lytischen Enrag. Sicherlich ist es gut, 
wenn man die LeserInnen von vornherein 
(und übrigens nicht weniger als sechsmal: 
zweimal in jedem Band) wissen läßt, daß sie 
),keine schwer verdauliche Abhandlung im 
Stil komplizierter Fachlektüre«, sondern »ein 
engagierter, zuweilcn bissiger, und ( .. . ) span­
nender Lcsestoff,( erwarte. Es stimmt ja, daß 
der empörte Stil die Frage nach dem Engage· 

ment der AutorInnen allemal positiv beant­
wortet. Auch ist der Text nicht nur z.uweilen 
wirklich bissig (Beispiel in einer Passage über 

den Srrobl-Prozeß: . Was haben Wecker mit 
,Terrorismus, zu [un? So mag sich in jenen 
Monaten so mancher bundesdeutsche Lang­

sc1tläfer gefragt haben. Doch jedes Schulkind 

weiß: Wecker sind Instrumente des alltägli­

chen Terrors, wüten sie doch Morgen für 
Morgen in Millionen von Schlafzimmern und 

reißen die lernende und arbeitende Bevölke­

rung auS dem verdienten Schlaf - ;a mitunter 
aus den Träumen von einer besseren Welt. 
Zuweilen a.llerdings befreien sie auch aus 
Alpträumen. stören der Schlaf det .Gerech­

ten', den VOn Ausbeutern und Menschen­
händiern. wecken damit jedoch auch .schla­

fende Hunde, und ,Bullen,. die schon lange 

scharf (gemacht) sind ... «; 1I: 20). 

Doch was an der Trilogie spannend ist, ist es 
häufig nicht wegen, sondern trotz der stilisti­
schen Bemühungen der AutorInnen. Viel­
leicht ist es verkaufsfördernd. sich gegen 
»akademische ßegriffsdefinitionen und juri­
stische Haarspal[ereien« abzugrenzen (II: 
88); auch ha< die betonte Bodenständigkeit 

der AutorInnen sicherlich vieles für sich. 
Doch nicht jede konzeptionelle Arbeit ist pu­

rer Blödsinn. Wer sich das ehrgeizige Ziel 

setzt, genauestens herauszuarbeiten, wie man 
von der »bundesdeutschen Justiz Of zum poli­
tisch motivierten Suah:iter gemacht wird und 
wie »diese JusLiz«( in Prozessen gegen die 
mutmaßlichen kriminellen Feinde des Staates 

Recht spricht (Vorwort). braucht einen küh­

len Verstand. Anders ist der von den 
AutorInnen selbst häufig beschworenen 
Komplexität der Abläufe nun einmal nicht 
beizukommen. Da kann es dann schon Stut­
zig machen, wenn der Verzicht auf begriff­
ljche und theoretische Klarheit mit linkspo­
pulistischer Attitüde gleichsam zum Pro­
gramm erhoben wird. Wo so etwas postuliert 
wird, ist Vorsicht angesagt. So bleibt z. B. un ­
scharf, was mit der ~KoJlektivi(atsthese ... ge­
meint ist (vgl. I: 2C(}-2IZ; JlJ: 174.187). We­

nig durchdacht scheint mir auch die ßegriifs­

bestimmung des Terrorismus. Einerseits ver­
höhnen sie geradew die fehleode analytische 

Bestimmtheit, mit der der I) Terrorismus« 
zum standpunktgebundenen Schlagwort 

wird und d.ie aus dem befreundeten Attentä­

ter den freiheitskämpfer. aus dem gegneti­

sehen aber den Terroristen macht. Der Wi­
derwille der AutorInnen. sich auf dieses pole­

mische Begriffsderivat aus dem Freund­
Feind-Schema überbaupt einzulassen, ist an­
gesichts ihrer häufig repctienen Kritik an 
earl Schmitt nur allzu verständlich. Doch 

dann schlagen sie keinen der beiden Wege ein, 
die bei dem (respektablen) Verzicht auf eine 

analytische Begriffsbestimmung noch offen­

bleiben würden - den voUStändigen Verz.icht 

117 
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118 auf das WOrt oder konsequenre Anführungs­
zeichen (vgl. J: 9, U: 260, 267). Statt dessen 
benutzen sie den Begriff unbcstimnlL und UI1-

einheitlich, mal mir, mal ohne Anführungs­
zeichen und -;prcchen gelegentli,h sogar ohne 
Scheu vom ,.wahren" oder »wirklichen« Ter­

rorismu., (U: 264, 280), der offenbar die Ge­
stalt von Giftanschlägen der chemischen In~ 
dustric auf die Gesundheit der Bcvolkerung, 
Tiefflügen usw. (U: 26t 1.) annimmt. Sie be­
anspruchen damit etwas zu können, von dem 

sie selbst zugleich (irrigerweise) behaupten, 
niemand könne es: namlich terroristische von 

nicht-terroristischen Gewaltakten analytisch 

zu unterscheiden. Und so kommt es, dag man 

schließlich genau das tut, was man den ande­
ren vorwirft. Solcher Bcgriffsopponunismus 
macht es schwer, die AutorInnen gegen den 
Vorwurf selbstbezüglicher Inkonsistenz bzw. 
eines »taktischen Verhalmisses z.ur Wahrheittt 
(vgl. I: 2t J) in Schutz zu nehmen. 
Begriffliche Klarheit und theoretisch hinrei­
chend pointierte Fragestellungen sind freilich 
Desiderate, auf deren Erfüllung schon im Sta­
dium des Projektantrags geachtet zu werden 
pflegt. Wer z. B. als Forschungsfrage formu­
liert: )' Wie ist es um eine Demokratie bestellt, 
in der die vermeintLiche Sicherheit des Staates 
allemal vor der Freiheit seiner Bürger ran­
giert'. (vgl. das jedem Einzelband vorange­
stellte Projekrvorwort), der liefert seine Ant­
WOrt ja in dieser rhetorischen Hülse schon 
gleich mit ab und erschwert sich, auch wenn 
ihn das Bekenntnis persönlich entlasten mag, 
letztlich nur die Arbeit. Wissenschaftliche 
Arbeit verlangt bekanntlich eine hochenrwik­
kelte Fähigkeit zum differenzierten Negie­
ren. Mit anderen Worten: mehr Disziplin. 

Sebastian Scheerer 

Beale HeiHg, Arbeasentgelt- und Arbettszeit­

regelungen Im Spannungsfeld zwischen tarif­

hcher und betriebsverfassungs rechtlicher 

Normsetzf.<ngsbefugnis, Frankfurt a. M./ 

SemlNew YorklParis 1991 (Peter Lang-Ver­

lag), J81 Seiten, DM 10J,-
Roland Schwarze, Der Betnebsrat lm Dienst 

der Tarifvertragsparteien, Serhn 1991 (Dunk­

ker & Humblot), J73 Seuen, DM 148,­

V/rich Zachert (Hrsg.), Dt.e Wirkung des Ta­

rifvertrages in der Krise, Baden-Baden 1991 

(Nomos Verlagsgesellscha{t), 202 Seiten, DM 

78,-

"Tariffähige Gewerkschaften und Arbeitge­
berverbände müssen frei gebilde[) gegnerfrei, 
auf überbetrieblicher Grundlage organisien 
und unabhängig sein sowie das geltende Ta­
rifrecht als tür sich verbindlich anerkennen; 
ferner müssen sie in der Lage sein, durch 
Ausüben von Druck auf den Tarifpartner zu 
einem Tarif::tbschluß zu kommen. Lohne und 
sonstige Arbeirsbedingungen werden nicht 
vom Staat, sondern durch freie Vereinbarun­
gen von Gewerkschaften, Arbeitgeberver­
bänden und Arbeitgebern feSlgelegt.< So 
heißt es in den Leitsätzen 3, 4 des Gemeinsa­
men Protokolls über Leitsätze in Ergänzung 
des Vertrags zur \'Vährungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion I. Diese unmißverständlichen 
Formulierungen gewinnen zusätzliche Be­
deutung durch Art.4 Abs. I des Vertrages 
über die Schaffung einer Währungs-, Wirt­
schafts- und SoziaJunion zwischen der Bun­
desrepublik Deutschland und der DDR. Die 
Vorschrift regelt die notwendige Rechtsan­
passung und bestimmt, daß fongeltendes 
Recht der DDR nach diesen Leitsätzen aus­
zulegen und anzuwenden ist. Die Leitsätze 
erhalten damit den Charakter von Grund­
prinzipien der kollektiven Arbeitsbeziehun­
gen in der Bundesrepublik Deutschland; ein 
Gesanuarrangement, das von in- und auslän­
dischen Expenen als Grundlage feir Stabilität 
und Stärke der Gewerkschaften einerseirs so­

wie der relativ reibungslosen Anpassung an 
Strukturveränderungen und der Sicherung 
hochwertiger Qualitatsproduktion anderer­
seits angesehen wird 2

• 

Gleichwohl liegt eine Veränderung der Struk­
tur der Arbeitsbeziehungen in der Bundesre­
publik in der Luft. So reißen die Diskussio­
nen über vielfähige Deregulierungen~ oder 
die Forderung nach der ge.sctzlichen Zulas­
sung untertariflicher Beschäftigungsbedin­
gungen kaum mehr ab'. Einige Arbeitgeber 
handeln bereits und versuchen, sich durch 
Austritt aus ihrem Verband den Tarifwirkun-

1 Ab&tdru ckt 1Il! PrGS' c- \.I nd l"fQnnHIOIl~':I. mt der Bun­
d ('n~,('ml1g, B\.IllwIl N r ti } vom 18.5 1990. s. 517 r 

:I. Vt J P'OrclSlbd , D:ls Ende d ('r M ~~ jc;nrroduk"on, 1985, 
S. IOoir,. L4S, L64 ff. , l4h ( , P7 (. ; StIeC'Ck , DL (' sehne­
" ,e Gr:l.t'w,mdau nl z.w!JchclI Sohd."II :H und MoJemL ­
SI(nlns. Ln: M ;alt:rlSchmIlJ (lk S;.), D C'r ~]d t l Lt: Topf, 
[916, 5. 110 rr; W,Uw llSon. Thc Econonllc Inftltutions 
Cl f ClJM riLhsm, L9 8:7, 5. 610 ! So r. !5S H., 17' , 

} Vb ] jl,lllgst Lamb1dc,. rrr. ·DcuIschl.lIId muß wlcdu 
Nummer (m~ Ln der Ordnl,l nppo l'!l k werdcn".1ß : ' -AZ 
vom 11. 8 . ~ 99l, S. I ~ . 

4 VI!. .Bctnt.'bsvcl' ': lnb:l.rungefi gegen Tarlfal»<:hlus$C. , 
FA Z vom 1-1 6. [99':' ; ... GewcrkJCh lftcn wt'lun ßon rl~ r 

Onlohn-rl:m ~ SdUrfslCIJ.l l-uru,k. , fR 110m z6 6. 199;1. . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-1-128 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 21:26:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1993-1-128


gen zu cnt7.iehen f • Abzulesen ist der tenden­

zielle \'Vandcl auch an dem Interesse, das ins­

besondere das Verhältnis zwis(h~n der Tarif­

und der Betriebsebene Ln der Literatur fin­

det', vor allem jedoch i.n der Vielzahl der Ent­

scheidungen, die seit dem Metall-Tarifkom­

promiß von 1984 ergangen sind. Verbunden 

mit der Rechrspreehungsentwicklung ist eine 

Aufwertung der Betriebspaneien und ihrer 

Kompetenzen. Maßgebend hierfür war die 

Übernahme der sogenannten '> Vorrangtheo­

rie. durch den ErSten Senat des BAG. Nach 

dieser Auffassung schließt der Tarifvorrang 

gemäß § 87 Abs. I BetrVG eine Mitbestim­

mung des Betriebsrats und damit eine Befug­

nis der Betriebsparteien zur Regelung der ge­

setz.lich benannten Tatbestände nUr aus) so­

weit eine inhaltJjch abschließende Tarifnorm 

gegeben iSt'. Die bloße Übliehkeit von Tarif­

vereinbarungen zu dem betreffenden Gegen­

stand, die nach § 77 Abs. 3 BetrVG genügen 

soll , reicht danach nicht aus, um be.~timmte 

Bereiche der ausschließlichen Regelung 

durch die Tarifvertragsparteien vorzubehal­

tenH
• Diese Rechtsprechung des Ersten Senats 

ist nunmehr auch vom Großen Senat in der 

Entscheidung zur Mitbestimmung bei der 

Anrechnung einer Tariferhöhung auf übcrta­

ruliche Zulagen noch einmal ausdrücklich be­

stätigtSl und für die Praxis weitgehend ver­

bindlich gemacht worden. 

Zweifellos hat die »Vorrangtbeoriea ihren gu­

ten Sinn: Sie ... ichen wenigstens die Mitbe­

stimmung dei> Betriebsrates dort, wo keine 

Tarifbindung besteht. Ihre Kehrseite hat sich 

jedoch wle«t in den Verfahren der IG Me­

dien gegen von ibr als tarifwidrig angesehe­

nen Bctriebsvereinbarungen gezeigt: Das 

BAG verneinte einen VerstOß der Belricbs­

parteien gegen die belriebsverfassungsrechdi­

ehe Ordnung schon deshalb, weil die entspre­

chenden Betriebsvereinbarungen zur Ar­

beitszeit auf der Grundlage von § 87 Abs. I 

Nr. 2. BetrVG zustandc gekommen seien'o. 

f Vgl. Hmk. M.mchrr dt'nkt an Flw;:h r. F AZ vom 
.15.1 0 1991; ~On-U nlc rnehmen \'möKn ruc T:;mfbm­
dung_. FAZ vom 2' 1 '992; ~n lt! AI'JG,u ,"ar C"lntr 
.~c:hlelchcndcn Ero.non. dtl 'iu ,fvc:nnges ~ . I~AZ ,"om 
20.8 19'}.1. S. I). 

6 Vt;1. z. U. J:I,hnkc. l Jonlaulonomlt" und Mnb~lImmunc, 
198,1 ~ Melk, Der Ke-rnbcrf:lCh der T .. n(JUI OnOmll!, 1987 , 
1.U welt(ra l,lcn.tur vsJ. lerner Krcuder, KJ 1991, 
. 5°1 

7 8AG ßß 19S7. S.1 1-46; ßAG BU l .')k8 , S t)87. 
a Zur sog~~nn! en ~Zwel -5(."' r;a l1 .k t' Il .Thl:"Qfl C" vgl. z. B. 

Du!t"l./RIc:h.ardl , BCi rVG , 6. Aun. Rdnr 18 1., ~l.4 'tu ~ 77 
8 clrVG . 

9 BAG es BB 1992, S 1-418 

10 HAG OB 1991, S 175; vgl. .. hl!'l' lIuluttchr RAG. Ur"ld 

Nach Lage der Dinge verfügen die Tarifpar­

teien, und das heißt letztlich die Ge\verk­

schaften, gegenwänig ubcr kein Minel, d.ie 

Einhaltung konkretisicrungsbedürftiger Ta­

rifvenrä~e in ihrem Sinne zu enwingen. Da­

mit die TarifautOnomie nicht zu bloßem 

»Law in the book s~ " degeneriert, hat die IG 

Medien gegen diese Entscheidung kurzlieh 

Verfassungsbcsc hwerde erhoben Il. 

Das Spannungsverhältnis zwischen betriebli­

cher und überbetriebLicher Arbeitnehmerver­

lrctung und deren jcweilige Kompetenzen so­
wie die Folgen für das Gesamtsystem der Ar­

beitsbeziehungen iSt Gegenstand aller drei 

Bücher. Dies gilt vor allem für die Arbeiten 

von l kisig und Schwarze. deren Bezugs­

punkt der Bedeutungszuwachs der Betriebs­

ebene durch die neuere Tarifpraxis und die 

Rechts prechung ist. ßeide Autoren bestim­

men zunächst die Regelungskompetenz der 

Tarifvertragspa.rteien eher weit und grenzen 

den SpieJraum der Bet.ricbspaJtcien ver­

gleichsweise ein. Heisig rechtfertigt sogar ein 

.)Schutzbedürfnis für die Absicherung tarif­

politischer Ergebnisse vor verbessernden be­

trieblichen Regelungen« durch die l)andern­

falls zu befürchtende Konkurrenz zwischen 

Gewerkschaften und Betriebst3tell <l (5.18). 
Konsequenrerweise stellt die Verfasserin auch 

die Rechtsprechung zur Mitbestimmung des 

Becriebsrats in "Entgeltangelegenheiten In 

Frage. Ausnahmen vom Tarifvorrang will ~i(' 

lediglich dort zulassen, wo die Tari.fvertrags­

parteien dem Arbeitgeber ein einseitiges Be­

stimmungsrecht zugestehen. In diesen FäHen 

soll zum Schutze der Arbeitnehmer das Mit­

bestimmungsrecht dcs Betriebsratcs wieder 

greifen (5. [78 H.). An die Erörterung der 

Entgeltprobleme schließt Heisig eine aus­

führliche Analyse zur Sperrwirkung von § 77 

Abs.} BetrVG an. Dabei gel~ngt sie aufgrund 

der Entstehungsgeschichtc, des 0YStema­
tischen Zusammen.hangs und des Norm­

zwecks zu dem Ergebnis, daß die Übernahme 

der »Vorrangtheorie. durch das BAG dem 

gesetzgeberischen Willen der Regelungen in 

YOm '9' -4 1992, 1\ "1.: -4 AZR 469' 91, won:lch ein Arbw · 
gebtrverll:lnJ \ 'erpfLdll("! I.n , CHI MIt,lu~d ,,_ur UntcrlAs· 
sung von 1:Infw,d ntc-n ßclrlcbsvcrcUlb;u~ngcn .Jn "1.uh,ll­
lell, roV.·CH die TUlrW ldrltl,kel [ emdtutlg menn rist. 

1 [ . 0 b l.llt=IC erntS der vom SAG l.ustunmend crwJ.hmcll 
Arr;umcrnc '_U!iun5Icn der . VoTr .. mglheorl("*, BAG GS 
B8 199.1 , 1.11.1. 

1:1 Elnc wcnac Olkruellc: Vc rf~.$Su(lg,s;beKh~·crdc einer (; ... -
wcrlcsc:h .. ft fl chtct SIch ~ccen d,e erlt$C:he ldul1g tlc.li BAG 
08 19'J!, S.ILO Wld btt nf(t dli:' Moglu:hkl"lt \' 0 11 Jk.. 
Itleb.li raUm llclicdcm, i;t.!;\,·c:r k5c haft!\che ["unk tIonen 
w J hr~.ulll:hm~1l 
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120 den §§ 77 Abs.), 87 Abs. r BerrVG wider­
spreche (5. r8 5-2) 2). 

In der abschließenden Untersuchung zur Ar­

beilSzeir als RegelungsgegenSland vOn Tarif­
und Beuiebsautonomic wird nun aIlerdings 
die Konsequenz der Begrenzung der Sperr­
wirkung des § 77 Ab,.) BetrVG auf lediglich 
materi el.le Arbeitsbedingungen deutlich. Im 
Eink.lang mit dem zuvor heftig kritisierten 
BAG ordnet die Autor!n Arbeirszeitfragen 
den formellen Arbeitsbedingungen zu, die ih­
ref Ansicht nach der Disposition der Be­
triebsparteien unterliegen. K.lar erkennt Hei­
sig aber auch: »Den Preis fü.r den durch den 
Wandel der Arbeitszeitordnung herbeige­
fühnen Fortschrin ... zahlen die Gewerk­
schaften, wenn Kompcten~en zur inhaldi­
ehen Regelung von Arbci~sbedingungen von 

der Tarifaumnomie zur Betriebsauconomie 

verlagert werden .« (5.) J») 
Wie treffend d.iese Prognose war, zeigt sich 
aUein darin, daß der .. fonschriu«. betriebs­
spezifischer Arbeitszei tregelungen eine Ge­
werkschaft nach Ausschöpfung des Rechts­
weges zu einer Verfassungsbeschwerd e veran­
laßt haL In diesem Zusammenhang sind die 
Überlegungen von Schwarze zur Bedeutung 
und Bestimmung des »Kernbereichs« der 
TarifautOnomie von aktueller Relevanz. Nach 
der Ständigen Rechtsprechung des BVerfG ist 
nämlich nur dieser »Kernbereich « vOr Ein­
gfiHen verfassungsrechdich geschützt 'J , Die­
se r Ansicht stdü der Verfasser eine Deutung 
von Art. 9 Abs.) GG gegenüber, die diesen 
zunächst als Freiheitsgarantie begreift und die 
Befugnis zur und den Prozeß der Normset­
zung ins Zentrum von Herleitung und Be­
gründung der TatifautOnomie stellt. Damit 
hat Schwarze einen Ansatz gewählt, dem sich 
nunmehr auch das BVerfG in seiner jüngsten 
Entscbeidung zur Aussperrung 14 anzunähern 
~cheint, Im Ergebnis zeige sich für den Verfas­
ser, .. daß der Begriff des Kernbereichs, der 
seine Berechtig'ung bei der Fesdegung verfas­
sungsrechdicher GebOte hat, mißbraucht 
wird für die Bestimmung des Freiheirsgehahs 
des Art. 9 Abs . ) GG. Das Gebotene wird zur 
Best.immung des Verbotenen. Dies fühT[ nichl 
nur Zu ungerechtfertigten Einschrän kungen 
eines vorbehaltlos gewähnen Grundrechts) 
sondern sti ftet auch beillose Verwirrung über 
den Umfang des Grundrechtsscllutzes" 
(S.88). 

IJ Vgl. BVcrfGE 4. 596 (ro6); BVufG l S7. S H Q(246) 
q BVufG ArbuR 199 :', S.:9 ()I ) 

Schwarzes eigener Beitrag zur Definition von 
Umfang und Reichweite der Tarifautonomie 
verliert allerdings in den anschließenden .Er­
onerungen verglichen mit den ZuvOr getrof. 
ienen Aussagen an praktisch handhabbarer 
Präzision. Weiten Raum seiner Untersu­
chung. inwieweit die Tarifvenragsparteicn 
den Betriebsrat zur Umsetzung der .... on ihnen 
getroffenen Regelung »in Dienst nehmen « 
können, nehmen etwa zum SchULze von Au­
ßenseitern für erforderlich gehaltene Vorkeh­
rungen ein, deren Überzeugungskrah du.rch 
ein.ige \'(Iorte zum Interesse der Organisierten 
an der dauerhafren Realisierung .... on Tarifvor­
schriften gewachsen wäre . Trotz aller innova­
tiven Ansätze. beispielsweise zur Möglich­
keit. tarifwidrige Betriebsvereinbarungen ge­
richtlich anzugreifen. endet Schwarzes Studie 
mit einer Bestätigung der nun zur »herr­
schenden Mei nung« avancierten »Vorrang­
theorie", die led iglich in andere, tenden zie ll 
einschränkende Formulierungen gekleidet 
wird. Räumen die Tarifpaneien den Betriebs­
verfassungsorganen die Befugnis ein, inhalt­
lich vorbestimmte Tarifverträge zu konkreti­
sieren, soll nach Ansicht des Verfassers »die 
Legitimität der betrieblichen und damit auch 
der tariflichen Nonnsctz,ung gegenüber Au­
ßenseitern nur dadurch zu gewährleisten 
(sein), daß die Betriebsparteien ... frei dar­
über entscheiden konnen . ob sie die tarifliche 
Regelung umsetzen wollen . . " EntScheiden 
sie sich gegen die tarifliche Regelung, können 
sie eine eigenständige Regelung treffen. Diese 
Regelung ist nur dann,., ausgeschlossen. 
wenn der TariJvertrag für den Fall der Nicht­
umsetzung eine unmittelbar voJlziehbarc ... 
Regelung vorsieht.« (5. )SS) Und auch nur in 
diesem Fall sind die Tarifparreien berechtigt, 
den Verstoß im BeschIußverfahren z.u rü­
gen. 
Die Argumentation beider Autoren ist 
durchaus differenziert, der von ihnen zum 
Anlaß für ihre Überlegungen genommene 
Veränderungsdruck nicht zu bestreilcn. Auch 
wird kaum jemand ernSthaft bezweifeln, daß 
sich die Rahmenbedingungen der Arbeitsbe­
ziehungen seit den Anfangsjahrzehnten die­
ses Jahrhunderts bedeutend gewandelt haben. 
Gleichwohl, und das ist der entsche idende 
Punkt, beruht das kollek.i ve Arbeitsrecht 
nach wie vor auf so hergebrachten, vieUeicht 
sogar »)unmodernen'c Verhaltensweisen und 
Institutionen wie Streik und Aussperrung. 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
als auf Solidarität gegründeten Mitgliederor-
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ganisationen. Und auf djcse Tatsache bczic ­

hen sich auch die entsprechenden gesetz­

lichen Vorschrif,en zum Schu[2e der Tarif­
autonomie. Andere wirk",;\mc Furmell lu r 

Regulierung der Arbeitsbez.iehungcn sind ge­

genwärtig wedcr in Sicht ge,c;chweige denn 

rechtLich vergleichsweise abgesichert . Besieht 

man sich überdies die zu künftigen Rcge­

lun gsgegensdinde von Tarifvcnrägen. wic sie 

beispielsweise von den Gewerkschaften for­

muliert werden'~. so zeigt sich, daß etwa mit 

der Förderung der GleichStellung von Frauen 
und dem Ausbau des Umweltschutzes gcraJc 

keine traditioneLl materiellen. sondern in her­

gebrachtem Sinne formelle Arbeitsbedingun­

gen geregelt werden sollenc~,. FoJgt man dabei 

der Argumentation von Heisig und Schwar­

z.e, so bleibt es im Ergl~bnis den Bctricbspar­

reien überlassen, ob sie die Tarifregelungen 

vollziehen. Kleiner werden damit die Zu­

kunftsproblcme von ,ari fpo li,ischer Gestal­
tung nieht. Die Autoren geben den Tarifpar­

teien Steine stall Brot und öffnen letztl ich 

einem auseinanderfasernden anYlhmg go es 

Tür und Tor. 
Den Rahmen der Eroncrung na tionaler Fra­

gestellungen zum kollektiven Arbeitsrecht 
erweitert das von Zachen herausgegebene 

Buch. Der in Zusammenarbei t mit spani­

schen, franz.ösischen und jtalienischen Jurj­

sten ve rfaßte Band ve rdeutlicht aus einem et­

was anderen Blick\\'l nkcl die Dialektik zwi­

schen der Anerkennung der Funktion von 

Gewerkschaften und deren tatsächlicher fj­

higkeit zur Durch.setz.ung ihrer Ziele. Die 
Analyse der Autoren knüpft unm ittelbar an 

I ~ Vgl. d.l"LU 1. B dtc BCll f.1gC .on ZWIckel. Kurt.·x hcnf. 
I. .. n~. PfJrr. In: IC Mcull (1-I 1"l:g ,. i .o1Ofpohuk un S"·uk · 
IU rwJl ndd . 1 ~:B 9) S dJ. H f .. 89' • 1 .1.'9 rr; l..JIngfUDltr· 
hmnll1&hofnl , RdA 199:. S 179 

16 Zur Illnf"cnnghthl'1I AUl'lchC'.n: nt ho.:hquJIII IJ.IC'rtt'r 
Antc~ut:lh (' r IInll ,'on ArbellflChm cr;\utonorme vSL z,. B 
Krtudtt. I fl ) !I !u !lUl1cllt· !ntt- r('l!rn ,'c ll fC1I.1D&o Ar~lt­

nt hmCr;tulOnOmlt lind Rechl. In dcrs. (H rJ@i). Der 
otll'ourrunglosc Lc-vl:l. lh:lII, 1991. . S. 166 f( 

die in der Deregul.ierungsdebatte häufig erho­
bene Forderung einer Abschaffung der Mög­
lichkeit einer Allgemeinverbindtichkcitser­

klärung von Tarifverträgen an. Dabei zeigt 

sich zunächst, daß die gesamtwinschafdiche 

Bedeutung von § 5 TVG in der Bundesrepu­
blik marginal ist. Noch nicht einmal 2% aller 

Tarifverträge sind für allgemeinverbindlich 

erklärt und lediglich knapp ein Fünftel davon 
betreffen Ent.gel tregelungen. Von einem we­

sentlichen Bcitr:tg zur Inflex ibilität des Ar­

beitsmarkTes kan n also gar keine Red!;.' st.: in. 

AnJers ist die Sltuation in Ländern, in denen 

die Organis3tionskraft der Arbeitnehmer 

noch nicht ausreichend stark ist bzw. in de­

nen sie in der letzten Zeit ve rloren gegangen 

ist. Wie die Erfahrungen in Frankreich und 

Spil..nien lehren, red uzien alle rd i.ngs die mit­

tels AUgemeinverbindlichkeit bewir kte quan­
titative Verbreiterung gewerkschafrlicher Er~ 

rungensch aften die AllTakti vitä[ eines Ge­

werkschaftsbeilriHs auf Null. Mit Organ isa­

tionsgraden um 10% wird somil die Kr.1ft zur 

Durchsetzung von Forderungen auf ei nem 

qualitativ relativ niedrigen Nlveau zemen· 

tien. Fe:nstellbar ist Liberdies, daß auch in 

diesen Lindern die Bedeutung der Betrirbs­

ebene bei der Fesrlegung von Arbcil!:' uedin­

gungen und von betrieblichen Diffe renzie~ 

rungen steIgt. 

1m Schlußwort seiner vergleichen.den Stud ie 

weist Zachen zu Recht darauf hin, daß die 

Heterogen ilät des Arbeir.srechrssystems und 

die anhand der Entwicklungen in Frankreich, 
Spanien und Italien aufgezeigten kollektiven 
Beziehungen die Verhältnisse in der Bundes­

republik keinesfalls unberührt lassen werden. 
Auch auf dem Feld der Tarifpolitik wird der 
langsam Rc::aJität werden de EG-Binnenmark[ 

Wandlungsprozesse anstOßen bzw. verstär­

ken. Noch iSt offen, wohin der Wind letztlich 
weht. 

Thomas Kreuder 
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